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Bekanntmachung 

Auf Veranlassung der Bezirksregierung Köln als Planfeststellungsbehörde wird bekannt gemacht: 

Planfeststellungsverfahren gem. §§ 18 ff. des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) i.V.m. §§ 72 ff. 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) für den „Neu-

bau des Haltepunktes Alsdorf-Mariagrube“, Strecke 2556 Abzweig Kellersberg-Mariagrube – Siers-

dorf 

Im Rahmen der Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehrs im Bereich Stolberg, E-

schweiler, Langerwehe, Herzogenrath und Alsdorf werden ehemalige Strecken der DB AG ertüchtig 

und mit neuen Haltepunkten ausgestattet.  

Die EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH plant im Rahmen dieser Reaktivierung die Neuerrich-

tung des Haltepunkt Alsdorf-Mariagrube. Der Bahnsteig des neu zu errichtenden Haltepunktes liegt im 

Teilstück Alsdorf-Kellersberg bis Aldenhoven-Siersdorf der Bahnstrecke 2556, welches reaktiviert wer-

den soll. Hierzu gibt es ein parallel laufendes, separates Genehmigungsverfahren „Wendeanlage Ma-

riagrube“.  

Der Bahnsteig wird eine Länge von ca. 120 m, eine Breite von 3 m und eine Höhe von 76 cm über 

Schienenoberkante haben. Im Bereich des Fahrgastunterstandes ist auf 10 m Länge eine Verbreiterung 

des Bahnsteiges auf 4 m vorgesehen. Das Bauwerk schließt unmittelbar an das Gleis an.  

Dieses Vorhaben ist räumlich eng verzahnt mit weiteren Maßnahmen der Städteregion Aachen sowie 

der Stadt Alsdorf, die aber nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens.  

 

Es sind Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie der Kompensationsmaßnahmen zum 

Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft vorgesehen.  

Für die Durchführung des Bauvorhabens ist ein Grundstück eines Dritten notwendig.  

 

Während der Baumaßnahmen muss mit Baulärm gerechnet werden.  

 

Einzelheiten des Bauvorhabens sind den im Internet der Bezirksregierung Köln veröffentlichten Plan-

unterlagen zu entnehmen. 

 

Die EVS hat bei der Bezirksregierung Köln als zuständiger Planfeststellungsbehörde die Durchführung 

eines Planfeststellungsverfahrens für dieses Vorhaben beantragt. 

 

Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist entsprechend des Ergebnisses 

der diesbezüglichen Vorprüfung der Bezirksregierung Köln keine Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung für dieses Planfeststellungsverfahren erforderlich. 

 

Anlässlich der COVID-19 Pandemie wurde am 20.05.2020 das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsge-

mäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19 Pandemie (Planungssicherstel-

lungsgesetz – PlanSiG) erlassen, dass am 29.05.2020 in Kraft getreten ist. Danach kann aufgrund der 
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während der Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen und des eingeschränkten Publikumsver-

kehrs bei den Kommunen die Auslegung der Planunterlagen (in Papierform) in den Kommunen durch 

eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden. 

 

Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) in digitaler Form werden 

 

vom 25.10.2021 bis 24.11.2021 einschließlich 

 

gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG und gem. § 27 a VwVfG auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 

(http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_eisenbahn_planfeststellungsverfah-

ren/index.html) veröffentlicht. Mit diesem Link wird die Internetseite der Bezirksregierung Köln aufge-

rufen, auf der die Übersicht der anhängigen Planfeststellungsverfahren für Bahnstrecken enthalten ist. 

Darunter ist dieses Planfeststellungsverfahren auszuwählen und unter den weiteren Informationen 

sind die Planunterlagen zu finden. 

Gem. § 27 a VwVfG wird dort auch der Inhalt dieser Bekanntmachung veröffentlicht. 

Zudem wird diese Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Alsdorf (http://als-

dorf.de/web/cms/front_content.php?idcat=330&lang=1) veröffentlicht.  

Weiter enthält die Internetseite der Stadt Alsdorf eine Verlinkung auf die o. g. Internetseite der Be-

zirksregierung Köln zu den Planunterlagen. 

Als zusätzliches Informationsangebot gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG ermöglicht die Stadt Alsdorf eine 

Einsichtnahme in die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) in Papierform. Die Einsicht-

nahme ist nur nach vorheriger Terminabstimmung während der Dienstzeiten:  

 

montags bis freitags     von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

sowie montags, dienstags und donnerstags  von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

und mittwochs      von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

unter folgender Rufnummer möglich: 

 

02404/50387 Herrn Georg Felkel, A 65 – Bauamt, Hubertusstraße 17, 52477Alsdorf. 

Die Einsichtnahme kann an dem abgestimmten Termin in dem Raum 613, Bauberatungsbüro, 6. Etage, 

Hubertusstraße 17, 52477 Alsdorf, erfolgen. 

 

Aus organisatorischen Gründen werden Sie gebeten, am Einlass Ihre schriftliche Terminbestätigung 

vorzulegen. 

 

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der in digitaler Form auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 

veröffentlichten Planunterlagen. 
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1. Jeder, dessen Belange durch das o.g. Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen 

nach Ablauf der Internetveröffentlichung, das ist  

 

bis zum 08.12.2021 einschließlich  

bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln, bei der Stadt Als-

dorf, Hubertusstraße 17, 52477 Alsdorf Einwendungen gegen dieses Vorhaben schriftlich erhe-

ben. 

Die Erhebung einer Einwendung zur Niederschrift kann bei der Stadt Alsdorf ebenfalls nur nach 

telefonischer Terminabstimmung (bei den o.g. Rufnummern) erfolgen.  

 

Gem. § 3a VwVfG sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, nur zulässig, wenn die 

Empfängerbehörde hierfür einen Zugang eröffnet hat und die E-Mails mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen sind. Eine Signierung mit einem Pseu-

donym ist nicht zulässig. 

 

Die Bezirksregierung Köln hat diesen Zugang eröffnet und es gilt folgendes: 

Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter 

elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung Köln erhoben wer-

den. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. . 

 

Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmel-

dung nach dem De-Mail-Gesetz bei der Bezirksregierung Köln erhoben werden. Die De-Mail-Ad-

resse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung erken-

nen lassen. Die Einwendung muss unterschrieben und mit einer den Mindestanforderungen ent-

sprechenden lesbaren Anschrift versehen sein. Einwendungen ohne diesen Mindestinhalt sind 

unbeachtlich. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 

Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf 

jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Ver-

treter der übrigen Unterzeichner zu benennen. Andernfalls können diese Einwendungen unbe-

rücksichtigt bleiben. 

Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 

beruhen, ausgeschlossen 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG).  

Dies gilt auch für Stellungnahmen von anerkannten Vereinigungen (§ 73 Abs. 4 Sätze 5 und 6 

VwVfG). 

Dieser Ausschluss gilt nur für das Verwaltungsverfahren. 

 

2. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden personenbezogene Daten erhoben. Informationen 

zu dieser Datenerhebung können Sie unter  
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https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/25/planfeststellung/da-

tenschutz_planfeststellung.pdf einsehen.  

 

3. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 

Abs. 4 Satz 5 VwVfG über die Auslegung der Planunterlagen.  

 

4. Rechtzeitig erhobene Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen können in einem Termin 

erörtert werden, der noch ortsüblich bekanntgemacht wird. Diejenigen, die fristgerechte Einwen-

dungen oder Stellungnahmen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertre-

ter, werden dann von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen 

vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt wer-

den.  

 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine 

schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung verzichten (§ 18 a AEG). 

 

5. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und   Stellungnahmen, 

Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht er-

stattet. 

 

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu ent-

scheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädi-

gungsverfahren behandelt. 
 

7. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens 

durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-

lungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 

mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 

8. Vom Beginn der Auslegung der Planunterlagen tritt die Veränderungssperre nach § 19 AEG für die 

vom Plan betroffenen Flächen in Kraft. 

Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein Vorkaufsrecht an den von 

dem Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG). 
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Alsdorf, 06.10.2021 

In Vertretung: 

gez. 

 

Susanne Lo Ciocero-Marenberg 

Technische Beigeordnete 
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Bekanntmachung 

Auf Veranlassung der Bezirksregierung Köln als Planfeststellungsbehörde wird bekannt gemacht: 

Planfeststellungsverfahren gem. §§ 18 ff. des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) i.V.m. §§ 72 ff. 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) für die „Errich-

tung einer Wendeanlage in Alsdorf-Mariagrube“, Strecke 2556 Abzweig Kellersberg-Mariagrube – 

Siersdorf 

Im Rahmen der Reaktivierung des schienengebundenen Personennahverkehrs im Bereich Stolberg, 

Eschweiler, Langerwehe, Herzogenrath und Alsdorf werden ehemalige Strecken der DB AG ertüchtig 

und mit neuen Haltepunkten ausgestattet.  

Die EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH plant zur Verdichtung des Taktverkehrs auf der Strecke 

Stolberg – Herzogenrath zwischen Alsdorf-Annapark und Alsdorf-Kellersberg die Errichtung einer Wen-

deanlage in Mariagrube mit einer Gesamtlänge von 930 m. Hierfür ist es vorgesehen, die alten vorhan-

denen aber technisch nicht mehr nutzbaren Gleisanlagen zurück zu bauen und durch neue zu ersetzen, 

die den heutigen Sicherheitsanforderungen genügen. Für die Wiederbefahrung ist die Beseitigung der 

Vegetation, die sich in den letzten Jahren spontan angesiedelt hat (Pioniergehölze und Ruderalfluren), 

erforderlich.  

Dieses Vorhaben ist räumlich eng verzahnt mit weiteren Maßnahmen der Städteregion Aachen sowie 

der Stadt Alsdorf, die aber nicht Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens sind.  

 

Für die Durchführung des Bauvorhabens ist ein Grundstück eines Dritten notwendig.  

 

Während der Baumaßnahmen muss mit Baulärm gerechnet werden.  

 

Einzelheiten des Bauvorhabens sind den im Internet der Bezirksregierung Köln veröffentlichten Plan-

unterlagen zu entnehmen. 

 

Die EVS hat bei der Bezirksregierung Köln als zuständiger Planfeststellungsbehörde die Durchführung 

eines Planfeststellungsverfahrens für dieses Vorhaben beantragt. 

 

Nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist entsprechend des Ergebnisses 

der diesbezüglichen Vorprüfung der Bezirksregierung Köln keine Durchführung einer Umweltverträg-

lichkeitsprüfung für dieses Planfeststellungsverfahren erforderlich. 

 

Anlässlich der COVID-19 Pandemie wurde am 20.05.2020 das Gesetz zur Sicherstellung ordnungsge-

mäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während der COVID-19 Pandemie (Planungssicherstel-

lungsgesetz – PlanSiG) erlassen, dass am 29.05.2020 in Kraft getreten ist. Danach kann aufgrund der 

während der Pandemie geltenden Kontaktbeschränkungen und des eingeschränkten Publikumsver-

kehrs bei den Kommunen die Auslegung der Planunterlagen (in Papierform) in den Kommunen durch 

eine Veröffentlichung im Internet ersetzt werden. 
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Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) in digitaler Form werden 

 

vom 25.10.2021 bis 24.11.2021 einschließlich 

 

gemäß § 3 Abs. 1 PlanSiG und gem. § 27 a VwVfG auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 

(http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_eisenbahn_planfeststellungsverfah-

ren/index.html) veröffentlicht. Mit diesem Link wird die Internetseite der Bezirksregierung Köln aufge-

rufen, auf der die Übersicht der anhängigen Planfeststellungsverfahren für Bahnstrecken enthalten ist. 

Darunter ist dieses Planfeststellungsverfahren auszuwählen und unter den weiteren Informationen 

sind die Planunterlagen zu finden. 

Gem. § 27 a VwVfG wird dort auch der Inhalt dieser Bekanntmachung veröffentlicht. 

Zudem wird diese Bekanntmachung auf der Internetseite der Stadt Alsdorf (http://als-

dorf.de/web/cms/front_content.php?idcat=330&lang=1) veröffentlicht.  

Weiter enthält die Internetseite der Stadt Alsdorf eine Verlinkung auf die o. g. Internetseite der Be-

zirksregierung Köln zu den Planunterlagen. 

Als zusätzliches Informationsangebot gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 PlanSiG ermöglicht die Stadt Alsdorf eine 

Einsichtnahme in die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) in Papierform. Die Einsicht-

nahme ist nur nach vorheriger Terminabstimmung während der Dienstzeiten:  

 

montags bis freitags     von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr 

sowie montags, dienstags und donnerstags  von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr 

und mittwochs      von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

unter folgender Rufnummer möglich: 

 

02404/50387 Herrn Georg Felkel, A 65 – Bauamt, Hubertusstraße 17, 52477Alsdorf. 

Die Einsichtnahme kann an dem abgestimmten Termin in dem Raum 613, Bauberatungsbüro, 6. Etage, 

Hubertusstraße 17, 52477 Alsdorf, erfolgen. 

 

Aus organisatorischen Gründen werden Sie gebeten, am Einlass Ihre schriftliche Terminbestätigung 

vorzulegen. 

 

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der in digitaler Form auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 

veröffentlichten Planunterlagen. 

1. Jeder, dessen Belange durch das o.g. Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen 

nach Ablauf der Internetveröffentlichung, das ist  

 

bis zum 08.12.2021 einschließlich  
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bei der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln, bei der Stadt Als-

dorf, Hubertusstraße 17, 52477 Alsdorf Einwendungen gegen dieses Vorhaben schriftlich erhe-

ben. 

Die Erhebung einer Einwendung zur Niederschrift kann bei der Stadt Alsdorf ebenfalls nur nach 

telefonischer Terminabstimmung (bei den o.g. Rufnummern) erfolgen.  

Gem. § 3a VwVfG sind Einwendungen, die per E-Mail erhoben werden, nur zulässig, wenn die 

Empfängerbehörde hierfür einen Zugang eröffnet hat und die E-Mails mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz versehen sind. Eine Signierung mit einem Pseu-

donym ist nicht zulässig. 

Die Bezirksregierung Köln hat diesen Zugang eröffnet und es gilt folgendes: 

Die Einwendung kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter 

elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung Köln erhoben wer-

den. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. . 

 

Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmel-

dung nach dem De-Mail-Gesetz bei der Bezirksregierung Köln erhoben werden. Die De-Mail-Ad-

resse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 

Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung erken-

nen lassen. Die Einwendung muss unterschrieben und mit einer den Mindestanforderungen ent-

sprechenden lesbaren Anschrift versehen sein. Einwendungen ohne diesen Mindestinhalt sind 

unbeachtlich. 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in 

Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf 

jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Ver-

treter der übrigen Unterzeichner zu benennen. Andernfalls können diese Einwendungen unbe-

rücksichtigt bleiben. 

Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 

beruhen, ausgeschlossen 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG).  

Dies gilt auch für Stellungnahmen von anerkannten Vereinigungen (§ 73 Abs. 4 Sätze 5 und 6 

VwVfG). 

Dieser Ausschluss gilt nur für das Verwaltungsverfahren. 

 

2. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens werden personenbezogene Daten erhoben. Informationen 

zu dieser Datenerhebung können Sie unter  

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung02/25/planfeststellung/da-

tenschutz_planfeststellung.pdf einsehen.  

3. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 

Abs. 4 Satz 5 VwVfG über die Auslegung der Planunterlagen.  
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4. Rechtzeitig erhobene Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen können in einem Termin 

erörtert werden, der noch ortsüblich bekanntgemacht wird. Diejenigen, die fristgerechte Einwen-

dungen oder Stellungnahmen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der Vertre-

ter, werden dann von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen 

vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt wer-

den.  

 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine 

schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung verzichten (§ 18 a AEG). 

 

5. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und   Stellungnahmen, 

Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht er-

stattet. 

 

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu ent-

scheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädi-

gungsverfahren behandelt. 
 

7. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens 

durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststel-

lungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn 

mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 

8. Vom Beginn der Auslegung der Planunterlagen tritt die Veränderungssperre nach § 19 AEG für die 

vom Plan betroffenen Flächen in Kraft. 

Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein Vorkaufsrecht an den von 

dem Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG). 

Alsdorf, 06.10.2021 

In Vertretung: 

gez. 

 

Susanne Lo Ciocero-Marenberg 

Technische Beigeordnete 
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